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Art. 1 § 25 LWO Auflegung des
Wählerverzeichnisses

 LWO - NÖ Landtagswahlordnung 1992

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.08.2024

(1) Am vierzehnten Tag nach dem Stichtag muss das Wählerverzeichnis in einem allgemein zugänglichen Amtsraum

während fünf Werktagen zur ö6entlichen Einsicht aufgelegt werden. Die Einsichtnahme muss während der

Amtsstunden der Gemeinde, jedoch mindestens 4 Stunden täglich davon an einem Tag jedenfalls bis 20.00 Uhr,

möglich sein. Das Wählerverzeichnis kann für jedermann – nach Maßgabe technischer und organisatorischer

Möglichkeiten – in der Gemeinde auch automatisiert (mittels Terminal oder Bildschirm) zugänglich gemacht werden.

Diese Möglichkeit darf keine Funktion für einen direkten oder indirekten Ausdruck der im Wählerverzeichnis

enthaltenen personenbezogenen Daten erlauben.

(2) Die Au@egung des Wählerverzeichnisses hat der Bürgermeister vor Beginn der Einsichtsfrist ortsüblich

kundzumachen. Die Kundmachung hat auch die Einsichtsfrist, die für die Einsichtnahme bestimmten Tagesstunden,

die Bezeichnung der Amtsräume, in denen das Wählerverzeichnis au@iegt und gegebenenfalls die Aufstellungsorte der

Terminals oder Bildschirme, die Amtsstelle, bei der Berichtigungsanträge gegen das Wählerverzeichnis eingebracht

werden können, sowie die Bestimmungen des Abs. 3 und der §§ 28, 32 und 33 zu enthalten.

(3) Innerhalb der Einsichtsfrist kann jedermann in das Wählerverzeichnis Einsicht nehmen und davon Abschriften und

Vervielfältigungen herstellen.

(4) Vom ersten Tag der Au@egung an dürfen Änderungen im Wählerverzeichnis nur mehr auf Grund des Berichtigungs-

und Beschwerdeverfahrens (§§ 28 6) vorgenommen werden. Ausgenommen hievon sind Streichungen nach § 24

Abs. 6, die Beseitigung von o6enbaren Unrichtigkeiten in den Eintragungen von Wahlberechtigten sowie die Behebung

von Formgebrechen, insbesondere die Berichtigung von Schreibfehlern oder EDV-Fehlern.
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